
Kanton Bern  Canton de Berne  

P 

Letzte Bearbeitung: 12.12.2018 / Version: 3 / Dok.-Nr.: 177402 / Geschäftsnummer: 2018.RRGR.741 Seite 1 von 2 

Nicht klassifiziert 

0
4

|0
0

|K
|1

2
 

Parlamentarischer Vorstoss 

Vorstoss-Nr.: 281-2018 

Vorstossart: Postulat 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2018.RRGR.741 

Eingereicht am: 28.11.2018 

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Bütikofer (Lyss, SP) (Sprecher/in) 

 
 

 
Grogg-Meyer (Bützberg, EVP) 
Linder (Bern, Grüne) 
Brönnimann (Mittelhäusern, glp) 
Wildhaber (Rubigen, SP) 

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

Dringlichkeit verlangt: Nein 

Dringlichkeit gewährt:     

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Erziehungsdirektion  

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat:  

  

 

Förderung der Schulsozialarbeit im Kanton Bern 

Dem Regierungsrat wird folgender Prüfungsauftrag erteilt: 

1. Artikel 19 der Volksschulverordnung ist wie folgt anzupassen: Der vom Kanton vergütete 

prozentuale Anteil an die Lohnkosten der Schulsozialarbeit ist innerhalb der gesetzlichen 

Möglichkeiten zu erhöhen. 

2. Das Angebot an Schulsozialarbeit im Kanton Bern ist mit geeigneten Mitteln zu erhöhen. 

Begründung: 

Die Schulsozialarbeit (SSA) leistet einen wichtigen Beitrag zur Entlastung von Schülerinnen und 

Schülern, ihren Eltern, Lehrpersonen und Schulleitungen. Schwierige Situationen in Klassenver-

bänden, persönliche Probleme von Schülerinnen und Schülern, Gewalt, Mobbing und Drogen-

missbrauch können so entschärft bzw. präventiv bekämpft werden. Neben den unmittelbar posi-

tiven Folgen für die betroffenen Schülerinnen und Schüler sind auch die Konsequenzen für den 

Kanton begrüssenswert: Durch die Entlastung, die Schulleitungen und Lehrpersonen erhalten, 

können Burn-outs und damit kostenintensive Stellvertretungslösungen vermieden werden. Auch 

bei der Neuanstellung von Lehrpersonen kann die SSA ein wichtiger Faktor für die Stellenwahl 

sein. Hier steht der Kanton Bern auch in Konkurrenz zu anderen Kantonen. Da etliche Gemein-
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den Schwierigkeiten hatten, offene Stellen zu besetzen, besteht hier offensichtlich Handlungsbe-

darf. Die Löhne der Lehrpersonen sind aktuell im Vergleich zu den umliegenden Kantonen tiefer 

angesetzt, und der Grosse Rat hat in der Novembersession 2018 darauf verzichtet, daran etwas 

zu ändern. Deshalb muss der Kanton Bern bei den Rahmenbedingungen attraktiv bleiben. Dazu 

gehört u. a. die Förderung der SSA. Weiter sind auch die langfristigen Folgen positiv zu werten. 

Wenn nämlich Probleme der Schülerinnen und Schüler frühzeitig erkannt und behandelt werden 

können, lassen sich damit langfristig negative Auswirkungen vermeiden, und damit können wie-

derum die Kosten für den Kanton gesenkt werden.  

Der Kanton Bern hat also ein Interesse daran, dass die SSA genutzt wird. Dies ist aktuell nur in 

105 von 351 Gemeinden der Fall (Medienmitteilung des Regierungsrates vom 6. September 

2018), 55 Prozent der Berner Schülerinnen und Schüler profitieren im Moment von diesem An-

gebot (Zahlen BeSSA). Um den Anreiz für die Einführung von SSA zu erhöhen und um den Nut-

zen, den der Kanton aus der SSA zieht, entsprechend abzugelten, ist der Kantonsbeitrag inner-

halb des gesetzlich gesetzten Rahmens zu erhöhen. Laut Artikel 20a des Volksschulgesetzes 

kann der Kanton den Gemeinden Leistungen der SSA mit 30 Prozent abgelten. Momentan be-

schränkt sich das Engagement des Kantons auf 10 Prozent. Eine Erhöhung würde dafür sorgen, 

dass die SSA für mehr Gemeinden bezahlbar wird und dass der Anteil Schülerinnen und Schü-

ler, die davon profitieren könnten, erhöht wird.  

Falls der Regierungsrat neben der Erhöhung der kantonalen Beiträge andere Möglichkeiten 

sieht, das Angebot an SSA zu fördern, so bitten wir darum, diese ebenfalls in Betracht zu ziehen. 

Verteiler 

 Grosser Rat 


